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S i t z u n g s t e r m i n e  
 

Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 

Donnerstag, 04.05.2023 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Schinkel 

„De Schinkler Möhl“ 
Hauptstraße 49, 24214 Schinkel 

2 

Montag, 08.05.2023 
- 17.00 Uhr - 

Seniorenbeirat 
der Gemeinde Osdorf 

Bürgerbegegnungsstätte 
An der Au „BAU“ 
Zur Kronsau, 24251 Osdorf 
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Montag, 08.05.2023 
- 18.30 Uhr - 

Ausschuss für Verkehr, Bauwesen 
und Umwelt 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal (3. OG.) 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
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Dienstag, 09.05.2023 
- 19.00 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal (3. OG.) 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
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Das Amtsblatt Dänischer Wohld 
finden Sie auch im Internet unter www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch 
als Newsletter abonnieren. 

 
 
 

 
 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 

 
 
 

 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  

erscheint am Mittwoch, dem 17. Mai 2023. 

  
 
 
  

http://www.amtdw.de/
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 13.04.2023 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Schinkel 
 

Donnerstag, 04.05.2023, 19:30 Uhr, 
 

"De Schinkler Möhl", Hauptstraße 49, 24214 Schinkel 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung   

    

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.12.2022   

    

 3. Einwohnerfragestunde   

    

 4. Berichte   

    

 4.1. Eingaben   

    

 4.2. Anfragen   

    

 5. Wahl der Schöffen für die Amtszeit 2024-2028   

    

 6. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan über das Sondervermögen 
der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Schinkel für die 
Haushaltsjahre 2019 bis 2023 sowie Zustimmung zu den Einnahme- und 
Ausgaberechnungen über das Sondervermögen der Kameradschaftskas-
sen der Freiwilligen Feuerwehr Schinkel für die Haushaltsjahre 2019 bis 
2022 

  

    

 7. Antrag der ÖIS - Verlängerung der Frist für Bekanntmachung von Sitzun-
gen in der Hauptsatzung und Geschäftsordnung 

  

    

 8. Neufassung der Hauptsatzung   

    

 9. Änderung der Geschäftsordnung   

    

 10. Antrag der ÖIS vom 07.04.2023 auf Einrichtung einer Zone-30   

    

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
gez. Axmann-Bruckmüller 
 - Bürgermeisterin -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Osdorf 24214 Gettorf, den 27.04.2023 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Osdorf 
 

Montag, 08.05.2023, 17:00 Uhr, 
 

Bürgerbegegnungsstätte An der Au "BAU", Zur Kronsau, 24251 Osdorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

   

 2. Genehmigung der Tagesordnung  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Anträge  

   

 4.1. Vorschlag: Umbenennung des Seniorenbeirates in Behinderten- und 
Seniorenbeirat 

 

   

 4.2. Vorschlag: Ausflug zur Kutschenmesse nach Kobrow (Mecklenburg-
Vorpommern) 

 

   

 4.3. Erstellung einer Geschäftsordnung für den Seniorenbeirat  

   

 5. Genehmigung der Niederschrift vom 13.03.2023  

   

 6. Bericht des Vorsitzenden/Aussprache  

   

 7. Rückblicke und Vorschau auf kommende Veranstaltungen  

   

 8. Verschiedenes, Anregungen, Mitteilungen  

   

 9. Termin für die nächste Sitzung  

   

 10. Ende der Sitzung  

   

 
 
 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
Hinrichsen 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 28.04.2023 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Umwelt der Gemeinde Gettorf 
 

Montag, 08.05.2023, 18:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.03.2023  

   

 3. Berichte  

   

 4. Vorstellung des Ergebnisses einer Potentialanalyse Freiflächenphotovoltaikan-
lagen 

 

   

 5. Fußgängerbedarfsampel Bushaltestelle Kieler Chaussee - Höhe Gartenstraße  

   

 6. Einwohnerfragestunde  

   

 6.1. Eingaben  

   

 6.2. Anfragen  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Bauvoranfrage für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses  

   

 2. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen der vorhabenbezogenen 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52 - Kieler Chaussee und Kreuzungs-
bereich - der Gettorf 

 

   

 3. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 14 
- Am Moorweg - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 4. Antrag Vorhabenträger auf Änderung der Planung  

   

 5. Bauvoranfrage für die die Errichtung einer Garagenanlage mit Selfstorage  

   

 6. Bauvoranfrage für die Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
 
Bluhm 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 27.04.2023 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gettorf 
 

Dienstag, 09.05.2023, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.02.2023  

   

 5. Wahl der Schöffen für die Amtszeit 2024-2028  

   

 6. Kindertageseinrichtung Pädiko 
Finanzierung PiA-Ausbildung 

 

   

 7. Abwägungsbeschluss und Abschließender Beschluss über die 15. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gettorf 

 

   

 8. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 79 - Herstellung von Energien (Strom- und Wärmeerzeugung, 
Wärmenetz) - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 9. Abwägungs-und Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 78 -  
Erweiterung Gewerbegebiet Ravensberg - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 10. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 56 - Parkschule - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 11. Richtlinie zum Förderprogramm "Klimaschutz und Klimaanpassung in der  
Gemeinde Gettorf" 

 

   

 12. Bericht über die Entgegennahme von Spenden 2022  
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 13. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan über das Sondervermögen 

der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Gettorf für die Haus-
haltsjahre 2019 bis 2024 sowie Zustimmung zu den Einnahme- und Aus-
gaberechnungen über das Sondervermögen der Kameradschaftskassen 
der Freiwilligen Feuerwehr Gettorf für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 

 

   

 14. Folgevorlage zur Vorlage 2023/03GV/1020 - Richtlinie zum Förderpro-
gramm "Klimaschutz und Klimaanpassung in der Gemeinde Gettorf" 

 

   

 

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Situation der Pflegedienstgesellschaft - Beteiligung der Gemeinde 
Gettorf 

 

   

 3. Personalangelegenheiten  

   

 
 

gez. - Bürgermeister -  
 
Für die Richtigkeit:  
 
 
Bahr 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindau 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.03.2023  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.022.500 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.556.500 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -534.000 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

2.817.500 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

3.210.200 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

979.700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

1.027.300 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Inves-

titionsförderungsmaßnahmen auf 
966.400 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 460.000 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stel-
len auf 

12,77 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe (Grundsteuer A) 

330 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 % 

2. Gewerbesteuer 310 % 

 
§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Ge-
meindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.04.2023 erteilt. 
 
                   Gemeinde Lindau 
 
Gettorf, den 24.04.2023          ______________________ 
                 gez. Jens Krabbenhöft 

              Bürgermeister 
Siegel 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jedermann kann während 
der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 5, 2. OG, Einsicht in die 
Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen.  
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Haushaltssatzung der Gemeinde Osdorf 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.12.2022  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 6.841.100 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 7.111.000 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -269.900 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

6.592.700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

6.445.100 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

663.300 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

877.300 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Inves-

titionsförderungsmaßnahmen auf 
613.300 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stel-
len auf 

30,01 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 

380 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 % 

2. Gewerbesteuer 360 % 

 
§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Ge-
meindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.  
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.04.2023 erteilt. 
 
                Gemeinde Osdorf 
 
Gettorf, den 25.04.2023           __________________ 
                  gez. Helge Kohrt   
                                                                                                                                            Bürgermeister 

Siegel 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jedermann kann während 
der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 5, 2. OG, Einsicht in die 
Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
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GESCHÄFTSORDNUNG 

FÜR DEN SCHULVERBAND Schinkel / Neuwittenbek 
 
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Schinkel / Neuwittenbek hat aufgrund des § 5 Abs. 6 des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122) in der 
zurzeit gültigen Fassung i.V.m. § 34 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein vom 28. 
Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 58) in der zurzeit geltenden Fassung am 15.02.2023 die folgende Ge-
schäftsordnung beschlossen: 
 

I. Abschnitt 
Konstituierung der Verbandsversammlung, Vorsitz 

 
§ 1 

Erstes Zusammentreten (Konstituierung) 

(zu § 9 GkZ) 
 

(1) Die Verbandsversammlung wird zur ersten Sitzung von der bisherigen Verbandsvorsteherin oder dem 
bisherigen Verbandsvorsteher spätestens zum 90. Tag nach dem Tag der Gemeinde- und Kreiswahl 
einberufen. 

 
(2) Die bisherige Verbandsvorsteherin oder der bisherige Verbandsvorsteher eröffnet die Sitzung und stellt  

a) die Anwesenheit der gewählten Mitglieder der Verbandsversammlung, 
b) die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung und 
c) das älteste Mitglied der Verbandsversammlung fest.  

 
(3)  Nach den unter Abs. 2 getroffenen Feststellungen übergibt die bisherige Verbandsvorsteherin oder der 

bisherige Verbandsvorsteher den Vorsitz an das älteste Mitglied der Verbandsversammlung zur Wahl 
der neuen Verbandsvorsteherin oder des neuen Verbandsvorstehers. 

 
§ 2  

Wahl der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers und der Stellvertreterin oder des 
Stellvertreters 
(zu § 12 GkZ) 

 
Die Verbandsversammlung wählt unter der Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer Mitte die Verbands-
vorsteherin oder den Verbandsvorsteher und unter deren oder dessen Leitung die Stellvertreterin oder den 
Stellvertreter. 
 

II. Abschnitt 
Aufgaben 

 
§ 3 

Aufgaben der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers 
(§ 5 GkZ, § 36 GO) 

 
(1) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher führt den Vorsitz in der Verbandsversamm-

lung. 
(2) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher vertritt die Verbandsversammlung im gericht-

lichen Verfahren. 
 

(3) Die Repräsentation des Schulverbandes erfolgt durch die Verbandsvorsteherin oder den Verbands-

vorsteher. 

 
(4) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher beruft die Verbandsversammlung ein. S ie  

oder  e r setzt die Tagesordnung fest und bestimmt Ort und Zeit des Zusammentritts. 
 

(5) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher hat die Sitzung gerecht und unparteiisch zu 
leiten, die Ordnung und die Würde der Verbandsversammlung zu wahren sowie die Arbeit der 
Verbandsversammlung zu fördern.  
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(6) Sie oder er übt in den Sitzungen das Hausrecht aus. 

 
§ 4 

Tätigkeiten von Mitgliedern der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse 
(§§ 5 GkZ, 32 Abs. 4 GO) 

 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse haben der Verbandsvorsteherin oder 
dem Verbandsvorsteher ihren Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten schriftlich 
mitzuteilen, soweit dies für die Ausübung ihres Mandates von Bedeutung sein kann. Dies gilt auch für 
diesbezügliche Änderungen. 

 
 

III. Abschnitt 
Vorbereitung, Teilnahme, Tagesordnung 

 

§ 5 
Einberufung, Tagesordnung, Bekanntmachung 

(§§ 9 Abs. 7 GkZ, § 34 GO und §§ 6, 20 Verbandssatzung) 
 

(1) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher beruft die Sitzungen der Verbandsversamm-
lung ein, sooft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im Halbjahr. Die Ladungs-
frist beträgt eine Woche. In dringenden Fällen kann sie die Verbandsvorsteherin oder der Verbands-
vorsteher auf drei Tage herabsetzen; die Dringlichkeit ist in der Ladung zu erläutern. Widerspricht 
ein Drittel der gesetzlichen Zahl der Verbandsmitglieder dieser Dringlichkeit, so ist der Dringlich-
keitsfall nicht gegeben. 

 

(2) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher setzt die Tagesordnung fest; diese ist in die 
Ladung aufzunehmen. 
Die Tagesordnung muss über die anstehenden Verhandlungspunkte hinreichend Aufschluss geben. 
Verhandlungspunkte, die auf Antrag in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sollen, sind in der 
Tagesordnung unter einer allgemeinen Bezeichnung aufzuführen.  
Tagesordnungspunkte, über deren Inhalt beraten oder beschlossen werden sollen, sind verständlich 
zu formulieren. 
Entwürfe von Satzungen und Verordnungen sowie Vorlagen größeren Umfangs sind der Ladung 
möglichst beizufügen.  

 

Beschlussanträge und Vorlagen müssen den Verbandsmitgliedern spätestens 3 Tage vor Sitzungs-
beginn vorliegen. 

 
(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind unverzüglich im Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld 

öffentlich bekannt zu geben.  
 

(4) Anträge auf Abberufung dürfen nicht beraten werden, wenn sie nicht auf der Tagesordnung stehen. 
Sie dürfen auch nicht durch einen Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung gesetzt werden.  

 
(5) Der Verbandsversammlung kann die Tagesordnung um dringende Angelegenheiten erweitern; der 

Beschluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Verbandsversamm-
lung (Dringlichkeitsanträge). 

 
(6) Eine Angelegenheit kann vor der Beratung durch Mehrheitsbeschluss von der Tagesordnung abge-

setzt werden; auf Verlangen der Antragstellerinnen und/oder der Antragsteller muss sie dann aber 
in der folgenden Sitzung beraten werden. 
 

(7) Die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte kann durch Mehrheitsbeschluss geändert werden. 
 
(8) Die Vertreterinnen und/oder die Vertreter der örtlichen Tagespresse sind von der Anberaumung einer 

öffentlichen Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung zu unterrichten.  
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IV. Abschnitt 
Beratung 

 
§ 6 

Unterrichtung der Verbandsversammlung 
(zu § 5 GkZ, § 27 Abs. 2 GO)  

 
Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher hat die Verbandsversammlung in ihren Sitzungen 
über alle wichtigen Verwaltungsangelegenheiten zu unterrichten. Hierzu gehören auch wichtige Anord-
nungen der Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich 
bestimmt. 

 
§ 7 

Anfragen 
(zu § 5 GkZ, §§ 36 Abs. 2, 30 GO) 

 
(1) Die Verbandsversammlung hat das Recht, von der Verbandsvorsteherin oder von dem Verbands-

vorsteher über alle im Rahmen des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit zulässigen Ange-
legenheiten Auskunft zu verlangen. Anfragen sind schriftlich, kurz und sachlich abzufassen und spä-
testens drei Tage vor einer Sitzung der Verbandsversammlung an die Verbandsvorsteherin oder 
den Verbandsvorsteher zu richten. 

 
(2) Die Anfragen werden in der aktuellen Sitzung der Verbandsversammlung beantwortet. Zu einer An-

frage ist während der Sitzung eine Zusatzfrage zulässig. 
 
(3) Anfragen zu Vorlagen sollen der Verwaltung, Anfragen zu Anträgen der Antragstellerin oder dem 

Antragsteller drei Werktage vor der Sitzung mitgeteilt werden, sodass sie in der Sitzung der Ver-
bandsversammlung beantwortet werden können. 

 
(4) Anfragen, die sich auf Gegenstände der Tagesordnung beziehen, sind bei dem betreffenden Punkt 

der Tagesordnung zu behandeln. 
 
(5) Der Text der Anfragen sowie die erteilten Antworten sind in die Niederschrift über die Sitzung aufzu-

nehmen.  
 

§ 8 
Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner, Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde 

(zu § 5 GkZ, § 16 a, c GO) 
 

(1) Jede Einwohnerin und jeder Einwohner im Bereich des Verbandes, die oder der das 14. Lebensjahr 
vollendet hat, kann in einer öffentlichen Fragestunde mündliche Fragen stellen. Die Fragestunde 
findet zu Beginn jeder Sitzung der Verbandsversammlung als Teil der Tagesordnung statt. Sie ist 
auf 30 Minuten begrenzt; sie kann durch Beschluss der Verbandsversammlung um 30 Minuten ver-
längert werden. 
 

(2) Die Fragen sind kurz und sachlich vorzubringen und dürfen sich nur auf einen Gegenstand von all-
gemeinem Interesse beziehen. Für das Vorbringen einer Frage stehen höchstens drei Minuten zur 
Verfügung. Zu einer Frage ist eine Zusatzfrage zulässig. 
 

(3) Die Fragen dürfen nur Angelegenheiten der Selbstverwaltung betreffen. Sie werden von Seiten der 
Verbandsversammlung, der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers beantwortet. 
 

(4) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher hat das Recht, einer Fragestellerin oder einem 
Fragesteller das Wort zu entziehen oder eine bereits gestellte Frage zurückzuweisen, wenn die Vo-
raussetzungen der Abs. 2 und 3 S. 1 nicht erfüllt sind. Im Zweifel entscheidet über die Zulässigkeit 
einer Frage die Verbandsversammlung durch Beschluss. 
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(5) Im Einzelfall können die Verbandsversammlung und die Ausschüsse beschließen, Sachkundige so-
wie Einwohnerinnen und/oder Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, 
anzuhören. Die Redezeit wird auf drei Minuten begrenzt. An der Beratung und Beschlussfassung in 
nichtöffentlicher Sitzung dürfen sie nicht teilnehmen, mit Ausnahme der Sachkundigen (Architektin-
nen und/oder Architekte, Ingenieurinnen und/oder Ingenieure o. Ä.), denen durch Beschluss der 
Verbandsversammlung oder der Ausschüsse für die Dauer der Anhörung die Teilnahme gewährt 
wird.   

 
§ 9 

Eingaben 
(zu § 5 GkZ, § 16 e GO) 

 
(1) Jede Einwohnerin und jeder Einwohner im Bereich des Verbandes kann seine Wünsche und Be-

schwerden in einer Eingabe an die Verbandsversammlung herantragen. Eingaben sind schriftlich, 
kurz und sachlich abzufassen und sollen spätestens drei Tage vor der Sitzung bei der Verbandsvor-
steherin oder beim Verbandsvorsteher eingegangen sein; sonst sind sie bis zur nächsten Sitzung 
zurückzustellen.  
 

(2) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher hat die zugelassenen Eingaben entweder 
a) vor die Verbandsversammlung zu bringen oder aber 
b) an die Verwaltung abzugeben. 
 

(3) Die Verbandsversammlung kann über die Eingabe sofort entscheiden oder sie zunächst einem Aus-
schuss überweisen. Ein Ausschuss muss die Eingabe nach Abschluss der Beratungen mit einem 
Beschlussvorschlag der Verbandsversammlung wieder vorlegen.  
 

(4) Die Einsenderin oder der Einsender der Eingabe ist von der Verbandsvorsteherin oder vom Ver-
bandsvorsteher über das Veranlasste zu unterrichten.   
 

§ 10 
Anträge und Vorlagen 

 
(1) Jeder Beschluss der Verbandsversammlung setzt einen Antrag oder eine Vorlage voraus. Anträge 

und Vorlagen der Verbandsversammlung und der Ausschüsse sollen spätestens zehn Tage vor der 
nächsten Sitzung der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher schriftlich vorliegen, wenn 
sie noch auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung kommen sollen.  
 

(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer, klarer Form abzufassen und zu begründen. 
 

(3) Die Verbandsversammlung kann über die Anträge und Vorlagen sofort entscheiden oder sie zu-
nächst einem Ausschuss überweisen. 
 

(4) Anträge, die Mehrausgaben verursachen oder vorgesehene Einnahmen mindern, müssen, um wirk-
sam gestellt zu sein, zugleich einen Deckungsvorschlag aufweisen. Das gilt auch für Vorlagen.  
 

(5) Ohne Einhaltung der o. a. Frist können Dringlichkeitsanträge gemäß § 6 Abs. 5 der Geschäftsord-
nung sowie die im Folgenden aufgeführten Anträge gestellt und zur Abstimmung gebracht werden: 
 
a) Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung (§ 5 Abs. 7), 
b) Absetzung von der Tagesordnung (§ 5 Abs. 6), 
c) Verweisung an einen Ausschuss (§ 10 Abs. 3), 
d) Vertagung der Beschlussfassung (§ 12), 
e) Schluss der Beratung (§ 16 Abs. 3), 
f) Begrenzung der Redezeit (§ 14 Abs. 3), 
g) Änderung von Anträgen, 
h) Unterbrechung der Sitzung (§ 12), 
i) namentliche Abstimmung (§ 16 Abs. 2), 
j) Wahl durch Stimmzettel,  
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k) Anhörung eines Sachverständigen (§ 7 Abs. 5), 
l) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit. 

 
(6) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung nicht noch einmal 

entschieden werden.  
 

§ 11 
Sitzungsablauf 

(zu § 5 GkZ, § 34 Abs. 2 GO) 
 

(1) Die Sitzung der Verbandsversammlung ist in der Regel in folgender Reihenfolge durchzuführen: 
 
a) Eröffnung der Sitzung durch die Verbandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher und Fest-

stellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit, 
b) Änderung der Tagesordnung, evtl. Dringlichkeitsvorlagen und -anträge,  
c) Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde, 
d) Einwendungen zur Niederschrift über die letzte Sitzung, 
e) Bericht der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers über wichtige Angelegenheiten 

und die Arbeit der Ausschüsse, 
f) Eingaben und Anfragen, 
g) persönliche Erklärungen der Mitglieder der Verbandsversammlung, deren Inhalt der Verbands-

vorsteherin oder dem Verbandsvorsteher vorher schriftlich mitzuteilen ist, 
h) Abwicklung der Tagesordnung, 
i) Schließung der Sitzung durch die Verbandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher. 
 

(2) Eingaben und Anfragen, die sich auf Gegenstände der Tagesordnung beziehen, sind bei dem be-
treffenden Punkt der Tagesordnung zu behandeln. 
 

(3) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher entscheidet bei Zweifeln über die Auslegung 
der Geschäftsordnung, die während einer Sitzung auftreten. Das Beschlussrecht der Verbandsver-
sammlung bleibt unberührt.  

 
§ 12 

Unterbrechung und Vertagung 
 
(1) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher kann die Sitzung kurzfristig unterbrechen. 

Wird der Antrag auf Unterbrechung von mindestens einem Drittel der anwesenden Mitglieder der 
Verbandsversammlung gestellt, muss die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher die Sit-
zung kurzfristig unterbrechen. 
 

(2) Über die Anträge auf Unterbrechung und Vertagung kann erst abgestimmt werden, wenn jedem Mit-
glied der Verbandsversammlung Gelegenheit gegeben worden ist, sich zur Sache zu äußern. Bevor 
über einen Vertagungs- oder Schlussantrag abgestimmt wird, sind die noch vorliegenden Wortmel-
dungen bekannt zu geben. Jedes Mitglied kann zu den Anträgen Stellung nehmen. Die Redezeit 
beträgt drei Minuten. 
 

(3) Wird ein Schlussantrag angenommen, so ist damit die Beratung abgeschlossen; über die beratene 
Angelegenheit ist alsdann zu beschließen. 
 

Liegen gleichzeitig ein Vertagungs- und ein Schlussantrag vor, so ist zunächst über den Schlussantrag 
abzustimmen. 
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§ 13 
Einzelberatung 

 
(1) Nach Eröffnung der Beratung erteilt die Vorsitzende oder der Vorsitzende bei Empfehlungen eines 

Ausschussmitgliedes der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden, bei Sitzungsvorlagen der Verwal-
tung und bei Anträgen der Antragstellerin oder dem Antragsteller das Wort. Der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden / der Antragstellerin oder dem Antragsteller / der Berichterstatterin oder dem Be-
richterstatter steht am Schluss der Beratung das Schlusswort zu. Besteht eine Vorlage aus mehreren 
Teilen (z. B. Haushaltsplan), so kann über jeden Teil der Vorlage einzeln beraten werden. 
 

(2) Die Verbandsversammlung kann beschließen, Sachkundige sowie Einwohnerinnen und/oder Ein-
wohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. 
 

§ 14 
Worterteilung 

 
(1) Zur Tagesordnung darf nur reden, wer von der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher 

auf seine Wortmeldung hin das Wort erhalten hat. Die Wortmeldung wird durch Zuruf oder Erheben 
einer Hand angezeigt. Die Wortmeldungen verlieren ihre Gültigkeit, wenn ein Antrag auf Schluss der 
Beratung oder ein Vertagungsantrag angenommen wurde. 
 

(2) Durch Beschluss kann ausnahmsweise für einzelne Tagesordnungspunkte die Redezeit begrenzt 
werden. Dies gilt nicht für die Berichterstatterin oder den Berichterstatter bzw. die Antragstellerin 
oder den Antragsteller.  
 

(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen, es darf aber dadurch keine Sprecherin 
und/oder keinen Sprecher unterbrochen werden. Das Wort zur Geschäftsordnung darf sich nur auf 
die anstehende oder unmittelbar zuvor beratene Angelegenheit oder auf die Tagesordnung bezie-
hen. 
 

 Die Redezeit beträgt höchstens drei Minuten. 
 
Während der Beschlussfassung darf das Wort zur Geschäftsordnung nur im Hinblick auf den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Geschäftsordnung verlangt und erteilt werden.  
 

(4) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher darf in Wahrnehmung ihrer oder seiner Be-
fugnisse eine Sprecherin oder einen Sprecher unterbrechen. 
 

(5) Das Wort zu persönlichen Bemerkungen ist erst nach Schluss der Beratung zu erteilen. Persönliche 
Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen und persönliche Angriffe, die während 
der Beratung gegen die Sprecherin oder den Sprecher erfolgten, abwehren. Die Redezeit beträgt 
höchstens drei Minuten.  

 
V. Abschnitt 

Beschlussfassung 
(zu § 5 GkZ, §§ 38, 39 GO) 

 
§ 15 

Beschlussfähigkeit 
(zu § 5 GkZ, § 38 GO) 

 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der 

Mitglieder anwesend ist. Diese gilt nach Feststellung der Verbandsvorsteherin oder des Verbands-
vorstehers zu Beginn der Sitzung so lange als beschlussfähig, bis die Verbandsvorsteherin oder der 
Verbandsvorsteher aufgrund einer Antragstellung eines Ausschussmitgliedes die Beschlussunfähig-
keit feststellt. 

  



Nr. 12/2023                                                                                                                                              Seite 15 

 

 
(2) Die Beschlussunfähigkeit ist von der Verbandsvorsteherin oder vom Verbandsvorsteher ebenfalls 

festzustellen, wenn weniger als drei stimmberechtigte Mitglieder der Verbandsversammlung oder 
weniger als 1oder3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Verbandsversammlung anwesend sind.  

 
§ 16 

Ablauf der Abstimmung 
(zu § 5 GkZ, § 39 GO) 

 
(1) Über jeden Antrag ist offen durch Handzeichen abzustimmen. Die Verbandsvorsteherin oder der 

Verbandsvorsteher stellt die Zahl der Mitglieder fest, die 
a. dem Antrag zustimmen, 
b. den Antrag ablehnen oder 
c. sich der Stimme enthalten. 
 
Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung wiederholt werden. 
 

(2) Namentlich ist abzustimmen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der Verbandsversammlung 
es vor Beginn der Abstimmung beantragt. Die namentliche Abstimmung erfolgt nach Aufruf der Na-
men. 
 

(3) Vor der Abstimmung ist die Beschlussformulierung zu verlesen. 
 

(4) Wird bei einer aus mehreren Teilen bestehenden Vorlage über Teile selbstständig beraten, so soll 
zunächst über die Teile selbstständig abgestimmt werden (Einzelabstimmung). Werden einzelne 
Teile abgelehnt oder verändert angenommen, so ist auch über die Vorlage insgesamt abzustimmen 
(Schlussabstimmung). Die abweichenden Ergebnisse der Einzelabstimmungen sind in der Nieder-
schrift festzuhalten.  
 

(5) Bei Erweiterungs- oder Abänderungsanträgen ist zunächst über den ursprünglichen Antrag unter 
Berücksichtigung der Erweiterungs- oder Abänderungsanträge zu entscheiden. Liegen mehrere sol-
cher Anträge vor, so ist zunächst über denjenigen Beschluss zu fassen, der am weitesten von dem 
ursprünglichen Antrag abweicht. Über die Reihenfolge entscheidet die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher. Bei Finanzvorlagen hat derjenige Antrag den Vorrang, der mehr Ausgaben 
oder weniger Einnahmen bewirkt.  
 

(6) Wird während der Abstimmung über einen Sachantrag ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so 
ist zunächst über den Antrag zur Geschäftsordnung zu entscheiden. Liegen mehrere Anträge zur 
Geschäftsordnung vor, so ist zunächst über denjenigen Antrag abzustimmen, der der Weiterbehand-
lung der Sache am stärksten widerspricht. 

 
§ 17 

Wahlen 
(zu 5 GkZ, § 40 Abs. 1 bis 3 GO) 

 
(1) Zur Wahl durch Stimmzettel oder durch Los bildet die Vertretung einen Wahlausschuss von drei 

Vertreterinnen und/oder Vertretern. Der Ausschuss bereitet die Wahlen und die Losziehung vor und 
führt sie durch. 
 
Das Los hat die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher zu ziehen. 
 
Der Wahlausschuss überwacht die Feststellung des Wahlergebnisses und die Losziehung. 
 

(2) Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich gleiche Zettel und Umschläge zu verwenden. Werden 
keine Umschläge verwendet, so sind die Stimmzettel zu falten.  
 

 Leere Stimmzettel zählen als Stimmenthaltung. 
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(3) Die Stimmzettel dürfen nur mit dem Namen der gewünschten Kandidatin oder des gewünschten 

Kandidaten oder der Kennzeichnung des Wahlvorschlages versehen werden. Weitere Beschriftun-
gen oder Bezeichnungen des Stimmzettels oder Umschlages machen die betreffende Stimmabgabe 
ungültig. 
Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher gibt das Ergebnis der Wahl oder der Loszie-
hung bekannt. 
 

VI. Abschnitt 
Ordnung in den Sitzungen 

(zu § 5 GkZ, § 42 i.V.m. § 37 GO) 
 

§ 18 
Ruf zur Sache und Ordnungsruf 

 
(1) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher kann jede Sprecherin oder jeden Sprecher 

„zur Sache“ rufen, wenn sie oder er von der zur Beratung stehenden Sache abschweift oder sich 
wiederholt. 
 

(2) Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer, die die Ordnung verletzen, ruft die Verbandsvor-
steherin oder der Verbandsvorsteher unter Nennung des Namens „zur Ordnung“.  

 
§ 19 

Entziehung des Wortes 
 

(1) Ist eine Sprecherin oder ein Sprecher in einer Sitzung zu derselben Sache dreimal „zur Sache“ oder 
im Verlaufe der Sitzung dreimal „zur Ordnung“ gerufen worden, so hat die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher ihr oder ihm das Wort zu entziehen. Nach dem zweiten Ruf „zur Sache“ oder 
„zur Ordnung“ hat die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher auf die Folgen hinzuweisen. 
Einer Sprecherin oder einem Sprecher, der oder dem das Wort entzogen worden ist, darf es in der-
selben Sitzung zu derselben Sache nicht wieder erteilt werden. 
 

(2) Gegen einen Ordnungsruf und eine Wortentziehung kann spätestens am zweiten Werktage nach 
der Sitzung bei der Verbandsvorsteherin oder beim Verbandsvorsteher schriftlich Widerspruch ein-
gelegt werden. Der Widerspruch ist auf die Tagesordnung der nächstfolgenden Sitzung zu setzen. 
Die oder der Betroffene kann ihren oder seinen Widerspruch mündlich begründen.  

 
§ 20 

Ausschluss eines Mitgliedes 
 

(1) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher kann ein Mitglied nach dreimaligem Ord-
nungsruf wegen Verstoßes gegen das Gesetz oder die Geschäftsordnung von der Sitzung aus-
schließen.  

(2) Hat die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher ein Mitglied von der Sitzung ausgeschlos-
sen, so kann er ihn in der jeweils folgenden Sitzung bereits nach einmaligem Ordnungsruf ausschlie-
ßen. 
 

(3) Gegen den Ausschluss kann die oder der Betroffene bis zum nächsten Sitzungstag schriftlich be-
gründeten Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung dieser Sitzung zu setzen. Er 
hat keine aufschiebende Wirkung. 

 
§ 21 

Verweisung einer Zuhörerin oder eines Zuhörers aus dem Sitzungsraum 
 

(1) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher kann Zuhörerinnen und/oder Zuhörer, die trotz 
Verwarnung Beifall oder Missbilligung äußern, Ordnung und Anstand verletzen oder versuchen, die 
Beratung zu beeinflussen, aus dem Sitzungsraum verweisen. 
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(2) Lassen sich einzelne Zuhörerinnen und/oder Zuhörer erhebliche oder wiederholte Ruhestörung oder 

beeinflussende Äußerungen zuschulden kommen, können sie vom Zutritt zu den Sitzungen ausge-
schlossen werden.  

 

VII. Abschnitt 

Protokollführung und Sitzungsniederschrift 
(zu § 5 GkZ, § 41 GO) 

 
§ 22 

Protokollführung 
(zu § 5 GkZ, § 41 GO) 

 
(1) Für die Sitzungen der Verbandsversammlung und der Ausschüsse wird in der Regel jeweils eine 

Protokollführerin oder ein Protokollführer von der Verwaltung gestellt.  
 

(2) Die Protokollführerin oder der Protokollführer unterstützt die Verbandsvorsteherin oder den Ver-
bandsvorsteher, sie oder er fertigt die Sitzungsniederschrift an und verliest auf Anordnung Schrift-
stücke, Anträge und Beschlüsse, besorgt den Namensaufruf und wirkt bei der Stimmzählung mit. 
Sie oder er beurkundet gemeinsam mit der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher die 
Sitzungsniederschrift 

 
§ 23 

Sitzungsniederschrift 
(zu § 5 GkZ, § 41 GO) 

 
(1) Für die Verbandsversammlung und die einzelnen Ausschüsse sind gesonderte Niederschriften zu 

führen. Die Niederschriften sind als Beschlussprotokoll zu führen. Die maßgeblichen Inhalte und 
Anträge sind aufzunehmen.  
 

(2) Die Sitzungsniederschrift hat zu enthalten: 
 

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ladung, 
c) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit, 
d) Namen der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers und Protokollführerin oder Pro-

tokollführers, 
e) Namen der anwesenden und der fehlenden Mitglieder der Verbandsversammlung, 
f) Namen der im Hinblick auf § 5 GkZ i.V.m. § 22 GO nicht anwesenden Mitglieder der Verbands-

versammlung unter Angabe des Gegenstandes, 
g) Namen der anwesenden Bediensteten des Amtes und sonstiger Personen, insbesondere Na-

men der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalaufsicht und der erschienenen 
Gästinnen und Gäste, 

h) zeitweilige An- und Abwesenheit von Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmern, 
i) die Tagesordnung, 
j) Anträge unter Nennung der Antragstellerin oder des Antragstellers, 
k) Beschlüsse der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen mit den Abstimmungsergebnissen.  

 
(3) Die Sitzungsniederschrift ist den Mitgliedern spätestens mit der Ladung zur nächsten Sitzung zuzu-

leiten. Einwendungen gegen eine Niederschrift sollen spätestens 7 Tage vor Beginn der Sitzung 
schriftlich vorliegen, auf der die Beratung der Niederschrift auf der Tagesordnung steht. Über Ein-
wendungen entscheidet die Verbandsversammlung. 
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§ 24 

Sitzungsdauer 
 

Sitzungen sollen um 23.00 Uhr beendet sein. 
 

VIII. Abschnitt 

Ausschüsse 
(zu § 5 GkZ, § 46 GO und § 8 der Verbandssatzung) 

 
§ 25 

Verfahren 
(zu § 5 GkZ, § 46 GO) 

 
Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abweichungen auch für die von der Verbandsversammlung zu 
wählenden Ausschüsse: 
 

a) Der Ausschuss wählt, sofern nicht der Verbandsversammlung zuständig ist (§ 5 GkZ i.V.m. § 46 Abs. 
5 GO), in seiner ersten Sitzung unter der Leitung des ältesten anwesenden Mitgliedes aus seiner Mitte 
seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 

b) Die Ausschüsse werden nach Absprache mit der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher 
schriftlich von ihren Vorsitzenden unter Beifügung der Tagesordnung eingeladen. § 5 Abs. 2 - 4, § 6, 
8 und 9 dieser Geschäftsordnung gelten sinngemäß. 
 

c) Sachverständige können nach vorhergehendem Beschluss des Ausschusses von der oder vom Aus-
schussvorsitzenden eingeladen werden. 
 

d) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche.  
 

e) Den Ausschussmitgliedern ist eine Abschrift von jeder Einberufung eines Ausschusses zu übersen-
den. 
 

f) Anträge und Vorlagen müssen spätestens zehn Tage vor der nächsten Sitzung dem Ausschussvorsit-
zenden vorliegen. 
 

g) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher hat die Ausschüsse rechtzeitig zu verständigen, 
wenn die Angelegenheit eines Ausschusses auch das Aufgabengebiet eines anderen Ausschusses 
berührt; sie können derartige Angelegenheiten gemeinsam beraten und beschließen. Durch Beschluss 
der Verbandsversammlung kann einem Ausschuss die Federführung übertragen werden.  

 
IX. Abschnitt 

Schlussvorschriften 
 

§ 26 
Abweichungen von der Geschäftsordnung 

 
Die Verbandsversammlung kann für den Einzelfall Abweichungen von der Geschäftsordnung mit der 
Mehrheit von 2oder3 der anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung beschließen, soweit ein Be-
schluss nicht gegen Vorschriften des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit oder der Verbandssat-
zung verstößt. 

 
§ 27 

Arbeitsunterlagen 
 

Jedem Mitglied der Verbandsversammlung ist nach seiner Einführung eine Ausfertigung dieser Geschäfts-
ordnung von der Verbandsvorsteherin oder vom Verbandsvorsteher zugänglich zu machen. 
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§ 28 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt nach Bekanntgabe der Änderung der Verbandssatzung in Kraft.  

 
Gettorf, den 12.04.2023 
 
 
gez. Maike Niggemann 
Verbandsvorsteherin 
 

 

 

 

 

 

Anlage 
 

zur Geschäftsordnung für den Schulverband Schinkel / Neuwittenbek 

 
 
 

Anlage 1 

 

zur 

 

G e s c h ä f t s o r d n u n g 

 
für den Schulverband Schinkel / Neuwittenbek  

sowie dessen Ausschüsse 
 

Durchführungsbestimmung für  

Online-Sitzungen des Schulverbandes Schin-

kel / Neuwittenbek sowie dessen Ausschüsse 

 
 
 

Präambel 
 
Der Schulverband Schinkel / Neuwittenbek erlässt diese Durchführungsbestimmungen für Video- und 

Online-Sitzungen (Online-Sitzungen), wenn physische Zusammenkünfte auf Grund von höherer Gewalt 

nicht stattfinden können. Alle Regelungen dieser Durchführungsbestimmung finden für alle Online-

Sitzungen des Schulverbandes Schinkel / Neuwittenbek und dessen Ausschüsse Anwendung. Die Durch-

führungsbestimmungen für die Schulverbandsversammlung sind entsprechend für die Sitzungen der 

Ausschüsse anzuwenden, soweit diese Durchführungsbestimmung für Online-Sitzungen keine andere 

Regelung vorsieht. 
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§ 1 

Grundlage für Online-Sitzungen 

 
1) Wenn durch höhere Gewalt keine physischen Zusammenkünfte der Schulverbandsversammlung 

vertretbar sind, kann die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher unter Benennung der 

Ursache entscheiden, dass Sitzungen der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse, ersatz-

weise kontaktlos stattfinden. Zu Sitzungen der Verbandsversammlung ist über ein geeignetes 

Online-Tool einzuladen. 

 
2) Online-Sitzungen müssen die Teilnahme, das Rede- und Antragsrecht, die Einwohnerinnen- und 

Einwohnerfragestunde, die Liveübertragung in einem Raum des Verwaltungsgebäudes sowie die 

gleichzeitige Liveübertragung im Internet zu jedem Zeitpunkt sicherstellen. 

 
3) Für die Ausschüsse gelten die Vorschriften über die Verbandsversammlung entsprechend. 

 
§ 2 

Einladung und Teilnahme 

 
1) Für die Einberufung von Online-Sitzungen gelten die Ladungsfristen der Geschäftsordnung. In der 

Einladung wird das Sitzungsformat und das anzuwendende Zugangs-Tool mitgeteilt. 

 
2) Zu den Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmern gehören neben den Mitgliedern des Gremiums 

auch die Personen mit besonderen Teilnahmerechten, wie z.B. die Amtsdirektorin oder der Amts-

direktor, die kommunale Gleichstellungsbeauftragte und geladene Gästinnen und Gäste. Für die 

Ausschüsse gilt dies auch für die nach § 46 Abs. 9 GO teilnahmeberechtigten Verbandsmitglieder 

und Vertreterinnen und Vertreter, weitere Beschäftigte der Verwaltung sowie geladene Gästinnen 

und Gäste. 

 
3) Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten vor der Sitzung einen Link zum Login, anhand dessen 

sie an der Online-Sitzung teilnehmen können. Die oder der Vorsitzende wird durch namentlichen 

Aufruf die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung unter Tagesordnungspunkt 

1 feststellen. Die Weitergabe des Logins ist nicht zulässig. 

 
4) Der Zugang zum Livestream wird über die Homepage des Amtes Dänischer Wohld über das Bür-

gerinformationssystem zur entsprechenden Sitzung zur Verfügung gestellt. 

 

§ 3 

Öffentlichkeit der Sitzungen – Ausschluss der Öffentlichkeit 

 
1) Die Online-Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich. Sie werden zeitgleich im Verwaltungsgebäude 

und im Internet übertragen. 

 
2) Zur Herstellung der Nichtöffentlichkeit von Online-Sitzungen erfolgt eine Sitzungsunterbrechung.  

 
§ 4 

Fragestunde 

 
1) In Online-Sitzungen kann jede Einwohnerin oder jeder Einwohner im Bereich des Verbandes, die 

oder der das 14. Lebensjahr vollendet hat, in einer öffentlichen Fragestunde zu Beginn jeder 

Online-Sitzung mündlich oder schriftlich Fragen stellen und Vorschläge sowie Anregungen abge-

ben.  

 

2) Mündliche Fragen können während der Liveübertragung der Online-Sitzung im Verwaltungsgebäude 

zu Beginn jeder Sitzung an das Gremium gestellt werden.  
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3) Schriftliche Fragen können zusätzlich mindestens 3 Tage vor jeder Sitzung an das E-Mail-Postfach 

poststelle@amtdw.landsh.de gerichtet werden. Die kurz zufassende Frage wird dann in der Sitzung 

verlesen und, soweit möglich, beantwortet. 

§ 5 

Anfragen 

 
Die Anfragen von Verbandsmitgliedern sind mindestens 3 Tage vor der Sitzung schriftlich bei der 

Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher einzureichen. Die Fragen müssen kurz gefasst sein 

und eine kurze Beantwortung ermöglichen. 

§ 6 

Befangenheit 

 
Erklärt sich ein Mitglied des Gremiums für befangen, erfolgt eine kurze Sitzungsunterbrechung. Die 

Online-Sitzung wird ohne das befangene Mitglied fortgesetzt. Nach Abschluss des Tagesordnungspunk-

tes erfolgt eine kurze Pause, in der die Verwaltung das Mitglied wieder in die Sitzung zurückholt. 

§ 7 

Methode der Wortmeldungen 

 
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende gibt zu Sitzungsbeginn bekannt, in welcher Form Wortmel-

dungen anzuzeigen sind. Es darf erst gesprochen werden, wenn die Vorsitzende oder der Vorsitzende 

der einzelnen Rednerin oder dem einzelnen Redner das Wort erteilt hat. 

§ 8 

Beschlussfassung 

 
1) Die Beschlussfassung in Online-Sitzungen erfolgt nach § 35 der Geschäftsordnung. Die stimm-

berechtigten Mitglieder werden namentlich zur Stimmabgabe aufgerufen. Protokolliert wird nur das 

Ergebnis, es sei denn, es liegt ein Antrag auf namentliche Abstimmung vor. 

2) Gelingt einem Mitglied die Teilnahme aus technischen Gründen nicht, beeinträchtigt dies die 

Beschlussfähigkeit nicht, solange das Quorum gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung 

erfüllt ist. 

§ 9 

Wahlen 

 
Wahlen dürfen in Online-Sitzungen nicht durchgeführt werden. 

§ 10 

Inkrafttreten 

 
Die Durchführungsbestimmung für Online-Sitzungen tritt gemeinsam mit der Geschäftsordnung in Kraft. 

 
Gettorf, den 12.04.2023 
 
 
 
gez. Maike Niggemann 

Verbandsvorsteherin 

 

 
 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Wahlbekanntmachung 
 

1.  Am 14. Mai 2023 finden die Wahlen der Gemeindevertretung in den Gemeinden 
 

Name der Gemeinde 

Felm, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Schinkel und Tüttendorf 
 statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 

  Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises 
 

 
 

Rendsburg-Eckernförde verbunden.  
 

2. Die Gemeinden Neuwittenbek, Schinkel und Tüttendorf gehören bei der Kreis-
wahl zum Wahlkreis 

 

 

Gettorf Nr. 18  

      

      Die Gemeinde Felm gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis  
         

 

Altenholz Nr. 19 
 

      Die Gemeinde Neudorf Bornstein gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis  
 

 

Fleckeby Nr. 21 

 

  Die Wahlräume befinden sich in 
 

 

siehe Anhang zur Wahlbekanntmachung . 
 

 Die Einteilung der Gemeinden in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem  
 beigefügten Anhang ersichtlich.  

 

3.  Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
 sie eingetragen sind. 
 Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-  
 weis oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
 werden.  

 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die  
 Gemeindewahl wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter Stimmzettel verwendet.  

 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl  
 

sechs Stimmen, die beliebig 

 verteilt werden können; bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  
 

 Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem  
 Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher  
 Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
 
 Die Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl müssen von der Wählerin oder dem  
 Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
 und getrennt so zusammengefaltet werden, dass der Inhalt verdeckt ist.  
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4.  Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

 sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

5.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für  
 den der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
 

 oder 
 

 b)  durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 

  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
 

 

 dem Gemeindewahlleiter 
 Amtsverwaltung Dänischer Wohld, -Bürgerbüro-, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

 

die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den Stimmzetteln 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an 
den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. 
Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst 
am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand des Wahlbezirks zu-
geht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Brief-
wähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 

 

6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 4 
des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 

 
                                                                                                     Der Gemeindewahlleiter 

Ort, Datum 

 

Gettorf, den 19.04.2023 
 
 

 Unterschrift 

 
 

                                 Meins 
-Amtsdirektor- 

 

 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

 

Felm 
 

 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahl-
raums 

Zugehörige Straßen  
oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582405108      
      101 

 
Felm 

 
Dörpshus 
Dorfstraße 56 
24244 Felm 

 
gesamte Gemeinde 

 
582405108 

101 
Felm 

 
19 
 

Altenholz 
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Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

 

Neudorf-Bornstein 
 

 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahl-
raums 

Zugehörige Straßen  
oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582411008 
       401 

 
Neudorf-
Bornstein 
 
Neudorf 

 
Grundschule Neu-
dorf 
Dorfstraße 6 
24214 Neudorf-
Bornstein 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582411008 

401 
Neudorf- 
Bornstein 

 
21 
 

Fleckeby 

 
582411008 
      402 

 
Neudorf-
Bornstein 
 
Bornstein 

 
Landgasthof Arp 
Mühlenberg 1 
24214 Neudorf-
Bornstein 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582411008 

401 
Neudorf- 
Bornstein 

 
21 
 

Fleckeby 

 
 

 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

 
 

Neuwittenbek 
 

 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahl-
raums 

Zugehörige Stra-
ßen oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582411208        
       501 

 
Neuwittenbek 

 

Mehrzweckraum 
an der 

Klaus-Stein-Halle 

Hauptstraße 24 
24214 Neuwitten-
bek 

 
gesamte  
Gemeinde 

 
582411208 

501 
Neuwittenbek 

 
18 
 

Gettorf 
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Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

 

Schinkel 
 

 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahl-
raums 

Zugehörige  
Straßen oder  

Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582414208 
      701 

 
Schinkel 

 

Schinkler Möhl 
Mehrzweckraum  

Hauptstr. 49 
24214 Schinkel 

 
gesamte  
Gemeinde 

 
582414208 

701  
Schinkel 

 
18 
 

Gettorf 
 

 
 
 

 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

 

Tüttendorf 
 

 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Stra-
ßen oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582416508 
      801 

 
Tüttendorf 

 
Alte Schule Tüttendorf  
Alte Dorfstraße 29 
24214 Tüttendorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582416508 

801 
Tüttendorf 

 
18  
 

Gettorf 

 
582416508 
      802 

 
Blickstedt 

 
Gemeinschaftsraum 
Blickstedt 
Bundesstraße 2 c 
24214 Blickstedt 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582416508 

801 
Tüttendorf 

 
18 
 

Gettorf 
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Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 14. Mai 2023 findet die Wahl der Gemeindevertretung in der Gemeinde 
 

 
Gettorf 

 statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 
 Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises 
 

 

 
Rendsburg-Eckernförde  

 verbunden.  
 
2. Die Gemeinde Gettorf gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis 
 

Gettorf Nr. 18 

.  
 

      
       

 Die Wahlräume befinden sich in 
 

 
 

der Grundschule Gettorf, Tüttendorfer Weg 2, 24214 Gettorf . 

 
Die Einteilung der Gemeinde in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem  
beigefügten Anhang ersichtlich.  

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen  

Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. 
 

Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren  
Personalausweis oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl ab-
gegeben werden.  

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden.  

 Für die Gemeindewahl wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter Stimmzettel verwendet. 
 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl     zwei     Stimmen, die beliebig 
verteilt werden können; bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  

 
Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem 
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll.  
 
Die Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl müssen von der Wählerin oder dem Wähler 
in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und ge-
trennt so zusammengefaltet werden, dass der Inhalt verdeckt ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
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5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis,  
      für den der Wahlschein ausgestellt ist, 

 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
 

 oder 
 

 b)  durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
 

 

dem Gemeindewahlleiter  
Amtsverwaltung Dänischer Wohld, -Bürgerbüro-, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf  

 
die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl, einen amtlichen Wahlumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im 
verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an den Gemein-
dewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahl-
brief kann auch in der Dienststelle des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am Wahltag 
den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand des Wahlbezirks zugeht. Näheres 
ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den 
Briefwahlunterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 4 

des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gemeindewahlleiter 
 

Ort, Datum 

 
Gettorf, den 19.04.2023 

 
 

 

Meins 
                             -Amtsdirektor-   - 
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Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

 
 

Gettorf 
 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Straßen o-

der Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582405808   
     201 

 
Gettorf  
     I 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 201 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
582405808 

201 
Gettorf I 

 
18  

 
Gettorf 

 
582405808   
     202 

 
Gettorf     
    II 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 202 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
582405808 

202 
Gettorf II 

 
18 

 
Gettorf 

 
582405808 
     203 

 
Gettorf  
    III 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 203 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
582405808 

203  
Gettorf III 

 
18 

 
Gettorf 

 
582405808 
     204 

 
Gettorf  
    IV 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 204 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
582405808 

204 
Gettorf IV 

 
18 

 
Gettorf 

 
582405808 
     205 

 
Gettorf  
    V 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 205 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
582405808 

205  
Gettorf V 

 
18 

 
Gettorf 
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Wahlbekanntmachung 
 

1.  Am 14. Mai 2023 findet die Wahl der Gemeindevertretung in der Gemeinde 
 

 

Lindau 
 statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 

  Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises 
 

 
 

Rendsburg-Eckernförde verbunden.  

 

2. Die Gemeinde Lindau gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis 
 

 
Gettorf Nr. 18 .  

      

        Die Wahlräume befinden sich in 
 

 

 
siehe Anhang zur Wahlbekanntmachung . 

 

 Die Einteilung der Gemeinde in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem  
 beigefügten Anhang ersichtlich.  
 

3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die  
Gemeindewahl wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter Stimmzettel verwendet. 

 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl sieben Stimmen, die beliebig 

verteilt werden können; bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  
 

Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem 
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
 
Die Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl müssen von der Wählerin oder dem Wähler 
in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und ge-
trennt so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für 

den der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
 

 oder 
 

        b)  durch Briefwahl 
 

  teilnehmen.  
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 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
 

 

dem Gemeindewahlleiter,  
Amtsverwaltung Dänischer Wohld, -Bürgerbüro-, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

 

die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den Stimmzetteln 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an 
den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. 
Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst 
am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand des Wahlbezirks zu-
geht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Brief-
wähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 

 

6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 4 
des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 

 
 
                                                                                                   
                                                                                                     Der Gemeindewahlleiter 

Ort, Datum 

 

Gettorf, den 19.04.2023 
 
 

 Unterschrift 

 
 

                                    Meins 
-Amtsdirektor- 

 

 
Anhang zur Wahlbekanntmachung 

 
Einteilung der Gemeinde  
 

 

Lindau 
 

 
in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige  

Straßen oder  
Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582409608    
      301 

 
Lindau 
Revensdorf 

 
Dörpshus 
Raiffeisenstraße 25 a 
24214 Revensdorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582409608    

301 
Lindau 

 
18 
 

Gettorf 

 
582409608 
      302 

 
Lindau 
Großkönigs-
förde 

 
Lindenkrug Stuhr 
Dorfstraße 46 
24214 Groß- 
königsförde 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582409608  

301 
Lindau 

 
18 
 

Gettorf 
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Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 14. Mai 2023 findet die Wahl der Gemeindevertretung in der Gemeinde 
 

 

Osdorf 
 statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 
 Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises 
 

 
 

Rendsburg-Eckernförde verbunden.  

 
2. Die Gemeinde Osdorf gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis 
 

 

Dänischenhagen Nr. 20 .  

      
      Die Wahlräume befinden sich in 
 

 
 

Grundschule Osdorf, Zur Schule 8, 24251 Osdorf . 

 
Die Einteilung der Gemeinde in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem  
beigefügten Anhang ersichtlich.  
 

3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die  
Gemeindewahl wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter Stimmzettel verwendet. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl 
 

drei  Stimmen, die  
beliebig verteilt werden können; bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  

 

Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem 
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
 
Die Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl müssen von der Wählerin oder dem Wähler 
in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und ge-
trennt so zusammengefaltet werden, dass der Inhalt verdeckt ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für 

den der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
  Wahlkreises 

 oder 
 

       b)  durch Briefwahl 
 

 teilnehmen.  
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 

 

 

 dem Gemeindewahlleiter  
 Amtsverwaltung Dänischer Wohld, -Bürgerbüro-, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

 
die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den Stimmzetteln 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an 
den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. 
Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst 
am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand des Wahlbezirks zu-
geht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Brief-
wähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 

 

6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 4 
des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 

                                                                                                    
                                                                                                     Der Gemeindewahlleiter 

Ort, Datum 

 

Gettorf, den 19.04.2023 
 
 

 Unterschrift 

 
 

                        Meins 
-Amtsdirektor- 

 

 
 
 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde  
 

Osdorf 
 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Stra-

ßen oder Ort-
steile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Ge-
meinde-wahl 

Wahlkreis für die 
Kreiswahl 

 
582412108 
      601 

 
Osdorf I 

 
Grundschule Osdorf 
Zur Schule 8 
24251 Osdorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582412108 

601 
Osdorf I 

 
20  
 

Dänischenhagen 

 
582412108 
     602 

 
Osdorf II 

 
Grundschule Osdorf 
Zur Schule 8 
24251 Osdorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582412108 

602 
Osdorf II 

 
20 
 

Dänischenhagen 

 
582412108 
     603 

 
Osdorf III 

 
Grundschule Osdorf 
Zur Schule 8 
24251 Osdorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582412108 

603 
    Osdorf III 

 
20 
 

Dänischenhagen 
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Wahlkreiseinteilung Gemeinde Osdorf 

      

      

 

Wahlkreis Osdorf I      
Wahlkreisnr.: 
582412108-601  

Wahlkreis Osdorf II      
Wahlkreisnr.: 
582412108-602  

Wahlkreis Osdorf III                                                       
Wahlkreisnr.:  
582412108-603 

 

 

Am Augustenhof  Am Gutshof  Alt Haferrögen 

 Am Kamp  Am Schulweg  Alte Ziegelei 

 Am Wiesengrund  Aukamper Weg  Am Bokholt 

 An der Hirtenwiese  Austerlitz  Am Landhaus 

 Augustenhof  Aukamp  Borghorsterhütten 

 Birkenweg  Borghorst  Dänischenhagener Str.  

 Borghorstermühle  Eekbarg  Dreeangel 

 Danziger Straße  Ellersbrookskamp  Felmer Straße 

 Königsberger Straße  Fasanenweg  Gettorfer Straße 

 Mühlenteich  Friedrichsfeld  Gildeweg 

 Ringweg  Grellenkammer  Haferrögen 

 Schmiederedder  Hohen Borghorst  Hauptstraße 

 Schönsland  Heisch  Ohms Weg 

 Stettiner Straße  Hochtor  Pankenrade 

 Waldenburger Straße  Krähenberg  Pilzkrug 

 Zur Kronsau  Krusendorfer Straße  St. Helenenmoor 

   
Kükenkorb   

   
Noerer Straße   

   
Pappelweg   

   
Pongbarg   

   
Schöner Winkel   

   
Weberberg   

   
Zur Schule   
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Wahlhelfer/innen gesucht! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Kommunalwahl am 14.05.2023 sucht das Amt Dänischer Wohld in allen amtsangehörigen Ge-

meinden freiwillige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die bereit sind, bei der Durchführung von Wahlen und 

der Auszählung der Stimmen mitzuhelfen. 

Dazu brauchen Sie keine besonderen Vorkenntnisse. Sie müssen auch nicht den ganzen Tag im Wahllo-

kal sitzen. Im Team arbeiten auch immer erfahrene Ehrenamtler mit und es ist groß genug, um es in eine 

Vormittagsschicht und in eine Nachmittagsschicht einzuteilen. Lediglich ab 18 Uhr sind alle Mitglieder des 

Wahlvorstandes zur Auszählung der Stimmen gleichzeitig im Einsatz. 

Natürlich erhalten Sie für Ihr Engagement ein kleines finanzielles "Dankeschön". 

Bei Interesse können Sie sich gerne direkt an die Amtsverwaltung des Amtes Dänischer Wohld wenden. 

Ansprechpartner/in sind  

Frau Jacobsen, Telefon 04346/91214, E-Mail: s.jacobsen@amtdw.landsh.de oder 

Herr Rohde, Telefon 04346/91210, E-Mail: rohde@amtdw.landsh.de. 

 
  

mailto:s.jacobsen@amtdw.landsh.de
mailto:rohde@amtdw.landsh.de
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Personalausweise und Pässe 

 
Die Personalausweise, die bis zum 14.04.2023 beantragt wurden, liegen vor. 
 
Die Reisepässe, die bis zum 06.04.2023 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 02.05.2023 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 

 
 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 

Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Ren-
tenberatung an. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die 
entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht.  
 
Die Beratungsgespräche finden ausschließlich telefonisch statt. 
 
Bei Beratungswünschen kontaktieren Sie bitte Frau Schlewitz unter folgender Telefonnummer:  
04346 - 600240  
 
Bitte halten Sie Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. 

Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen Sie für das Beratungsgespräch 
benötigen.  

Gettorf, 02.05.2023 
 
Amt Dänischer Wohld 
-Der Amtsdirektor- 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Das DRK Gettorf ist Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 04346 / 
6484 oder jederzeit per E-Mail info@drk-gettorf.de erreichbar. 

Öffnungszeit Kleiderkammer: jeden Montag 8.00 - 11.00 Uhr 

 
 
  

mailto:info@drk-gettorf.de
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     Gemeinde Osdorf 

 

 

 

Investorenauswahlverfahren  

für die Fläche Gettorfer Straße 1 in Osdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Seite 40                                                                            Nr. 12/2023 

 

Die Gemeinde Osdorf wird Eigentümerin einer Fläche „Gettorfer Straße 1“, die wie nachfolgend be-

schrieben belegen ist: 
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1 Allgemeines und Wettbewerbskriterien 

Die Gemeinde Osdorf ist 1.987 ha groß und mit zurzeit 2.390 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweit-

größte Gemeinde im Amtsgebiet. Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Osdorf, Stubbendorf, Aus-

terlitz, Borghorst, Augustenhof und Borghorsterhütten. Die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes Os-

dorf stammt aus dem Jahre 1401, die des Ortsteiles Stubbendorf bereits aus dem Jahre 1361. Die wahr-

scheinlichste Deutung der Namensherkunft von Osdorf ist wohl die Bezeichnung der Himmelsrichtung: 

Dorf östlich von Gettorf. 

Das betroffene Grundstück liegt an der Einfallstraße aus Richtung Gettorf. Es trägt die Bezeichnung Ge-

markung 0315, Flur 4, Flurstück 24/30 und verfügt über eine Fläche von 8.722 qm. Es liegt im Bereich des  

Flächennutzungsplanes und ist dort als Gewerbefläche ausgewiesen. Ein Bebauungsplan besteht für die-

sen Bereich des Gewerbegebietes nicht.  

Die politischen Gremien der Gemeinde haben beschlossen, dass dieses Grundstück einer Nutzung durch 

einen Lebensmitteleinzelhändler (Filialbetrieb) zuzuführen ist. Aus diesem Grund führt die Gemeinde ei-

nen Investorenwettbewerb durch. Für diesen Investorenwettbewerb gelten die folgenden Maßgaben: 

 Zusicherung zu einer Verkaufsfläche Lebensmitteleinzelhandel von max. 799 qm durch den 

Investor. 

 

 Vertragliche Zusicherung, dass im Verkaufsgebäude kein Bäcker (nur Aufbackware), kein       

Metzger/Fleischer (Frische-Theke) und kein Getränkelieferdienst angesiedelt werden, solange 

die Osdorfer Bestandsbetriebe den Verkaufsbetrieb aufrechterhalten oder Betriebsnachfolge der 

Familien gesichert werden.  

 

 Schriftliche Interessensbekundung seitens eines Betreibers aus dem Filial-Lebensmitteleinzelhan-

del  
 

 Jeder Betreiber darf sich nur mit einem Projektentwickler bewerben.  
 

 Maximale Grundstücksfläche von 4.300 qm – maximale BGF von 1.400 qm  
 

 Das Sortiment muss einen Grundbedarf an Drogerieartikeln und an Mehrweggetränken führen.  
 

 Kaufpreisangebot mit aufschiebend bedingtem Kaufvertrag BGF über 799 qm VKF und lfd. Miet-

vertrag mit einem Lebensmittelmarktbetreiber über mind. 15 Jahre  
 

 Kaufvertrag und ggf. Mietvertrag mit einem Lebensmittelbetreiber sind binnen 30 bis 42 Monaten 

ab Beurkundung KV beizubringen.  
 

 Energetisch nachhaltige Bauweise: Verpflichtend ist die Realisierung einer PV-Anlage und der 

Baukörper soll in Holzrahmenbauweise errichtet werden.  
 

 Umsetzung einer Luftwärmepumpe, alternativ der Anschluss an ein entstehendes Wärmenetz; Dul-

dung einer Wärmeerzeugungsanlage im unmittelbaren Umfeld  
 

 Verzicht auf fossile Brennstoffe.  
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 Zwei Ladepunkte für E- Mobilität verpflichtend  
 

 Cashback „Bargeldauszahlung an der Ladentheke“ ab einem Einkaufswert von 20 € muss kosten-

los möglich sein.  
 

 Das Grundstück wird altlastenfrei und geräumt von der Gemeinde an den Investor übergeben. 

Geplant, zum 01.06.2024. 
 

 Mindestgebot 70 € / m²  
 

 Im Wettbewerb sollte ein maßstabsgetreuer Vorentwurf des Vorhabens abgegeben werden. Dieser 

muss die Angaben der BGF, Verkaufsfläche, Mietfläche und benötigten Grundstücksfläche enthal-

ten  
 

 Der zukünftige Eigentümer bzw. Investor hat dem Betreiber des Lebensmitteleinzelhandels ein 

grundbuchgleiches Recht für den fortwährenden Betrieb auch im Falle einer Insolvenz des Eigen-

tümers einzuräumen, soweit dieser seinen Verpflichtungen nachkommt.  
 

 Der zukünftige Eigentümer bzw. Investor hat die Verpflichtung, ohne schuldhafte Störung auch im 

Falle der Insolvenz des Betreibers den weiteren Betrieb eines Einzelhandels sicherzustellen.  
 

 Ein Verträglichkeitsgutachten hat die Verträglichkeit mit dem Bestandsgewerbe nachzuweisen. 

 

 Die verkehrliche Erschließung der Fläche erfolgt über die Felmer Straße. Schmutz- und Nieder-

schlagswasseranschlüsse sind vorhanden, diese sind im Rahmen der Planung der inneren Er-

schließung des Geländes zu berücksichtigen. 

 

 

 Das Bau- und Nutzungskonzept muss in Qualität eines Vorentwurfes (HOAI Phase II) enthalten: 

-  Lageplan der geplanten Vorhaben im Sinne einer Dachaufsicht mit Darstellung der voraus-

sichtlichen Außenanlagen. 

- Beispielhafte Ansichten des Betriebsgebäudes. 

- Aussagen zur Materialwahl und Farbgebung der Gebäudefassaden. 

- Konzept zur Gestaltung des Parkraumes 

 

2 Bewertungsmatrix 

Es können maximal 100 Punkte erzielt werden. Diese beziehen sich auf den Kaufpreis. Sofern die oben 

angegebenen Kriterien vereinzelt oder mehrfach nicht eingehalten werden, ist dies ein Ausschlusskrite-

rium. Der Mindestpreis liegt, wie bereits ausgeführt, bei 70 Euro/qm. 
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3 Spezifische Regelungen den Käufer betreffend 

Außerhalb der Bewertung, jedoch als Ausschlusskriterium sind folgende Eigenschaften bzw. Verhaltens-

weisen des Käufers zu werten: 

- Der potenzielle Käufer sollte regional verankert sein. 

- Am Investorenauswahlverfahren können natürlich und juristische Personen als Einzelunternehmen 

(Bieter) oder als Zusammenschluss von natürlichen und / oder juristischen Personen (Bieterge-

meinschaften) teilnehmen. Bei Bietergemeinschaften ist ein bevollmächtigter Vertreter festzulegen. 

- Konzepte, die mit einer Bedingung oder Auflage des Bieters verknüpft sind, werden nicht berück-

sichtigt. 

- Alle Gebote und im Zusammenhang mit den Geboten verbundene Vorarbeiten, wie z. B. die Er-

stellung von Plänen oder das Einreichen einer Bauvoranfrage, erfolgen auf eigene Kosten und auf 

eigenes Risiko des Bieters. 

- Der Bieter hat mit der Angebotsabgabe nachzuweisen, dass er im Hinblick auf die Bauverpflichtung 

und den Bau der öffentlichen Infrastruktur fachlich geeignet und in der Lage ist, das Projekt finan-

ziell durchzuführen. Hierzu ist ein Finanzierungsnachweis über die Gesamtinvestition sowie eine 

aktuelle Creditreform-Auskunft vorzulegen. 

- Der Bieter hat mit der Angebotsabgabe nachzuweisen, dass er die Mindestlohnregelungen einhält 

sowie die erforderlichen Russlanderklärungen abgegeben hat. 

 

4 Angebotsfrist 

Die Gebote sind spätestens bis 15.06.2023 abzugeben und nach einer Vorauswahl im Rahmen einer 

Präsentation einem Wettbewerbsgremium vorzustellen. 

Die Gemeindevertretung wird auf Empfehlung des Wettbewerbsgremiums dann eine Zuschlagsentschei-

dung fällen. 

Das Angebot ist an folgende Stelle per Post oder per E-Mail  zu richten an:  

Gemeinde Osdorf 

c/o Amt Dänischer Wohld 

Karl-Kolbe-Platz 1 

24214 Gettorf 

 

Tel.: 04346-91-200 

Fax: 04346-91-254 

E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de  

https://www.amt-daenischer-wohld.de/ 

 

Bei einer Angebotsabgabe per Post sind die Konzeptunterlagen zusätzlich digital als PDF-Datei zur Ver-

fügung zu stellen. 

 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Neuverpachtung von landwirtschaftlichen Flächen 
 

Die Gemeinde Tüttendorf verpachtet zum 
 

1. November 2023 
 

für die Dauer von fünf Jahren die anliegend näher bezeichnete 

landwirtschaftliche Fläche. 

 

Gemarkung Flur Flurstück Größe 

 

Blickstedt 

 

 

1 

 

71/2  teilw. 

 

ca. 1,0541ha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Pachtangebot richten Sie bitte schriftlich bis zum 

 

30.06.2023 
 

an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

 

 

Auskünfte erteilt:  

Amt Dänischer Wohld,  Frau Kropf Tel. 04346/ 91-289 
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Die Amtszeit der bisherigen Schöffen und Jugendschöffen endet  

mit Ablauf des Jahres 2023 
 
Für die neue Amtszeit von 5 Jahren, also vom 01.01.2024 bis 31.12.2028, sind neue Schöffen und Ju-
gendschöffen zu wählen. 
 

Was sind Schöffen? 

 

Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die als Beisitzer in der Hauptverhandlung im Strafprozess mitwirken.  

Die kleine Strafkammer des Landgerichts ist - wie das Schöffengericht des Amtsgerichts - regelmäßig mit 
einem Berufsrichter und zwei Schöffen besetzt. In der großen Strafkammer des Landgerichts wirken zwei 
Schöffen neben zwei oder drei Berufsrichtern mit.  

Die Schöffen sollen ihre Lebens- und Berufserfahrung sowie die Wertvorstellungen der Bevölkerung in die 
Rechtsfindung einbringen. Insoweit das Gesetz nicht Ausnahmen bestimmt, üben die Schöffen während 
der Hauptverhandlung das Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die Richter 
beim Amtsbericht aus und nehmen auch an den im Laufe einer Hauptverhandlung zu erlassenden Ent-
scheidungen teil, die in keiner Beziehung zu der Urteilsfällung stehen und die auch ohne mündliche Ver-
handlung erlassen werden können.  
 
Sie sind - wie die Berufsrichter - nur dem Gesetz unterworfen und an Weisungen nicht gebunden.  
 

Wie wird man Schöffe? 

 

Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Jeder deutsche Staatsbürger ist verpflichtet, die Berufung zum 
Schöffen anzunehmen und dieses Amt auszuüben. Die Auswahl der Schöffen erfolgt über die Vorschlags-
liste, die alle fünf Jahre von der Gemeindevertretung mit 2/3-Mehrheit beschlossen wird. Diese Liste soll 
alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berück-
sichtigen. 

Die von der Gemeindevertretung beschlossene Vorschlagsliste wird eine Woche öffentlich ausgelegt, um 
den Einwohnern Gelegenheit zu geben, gegen die Vorschläge Einspruch einzulegen. Anschließend wählt  

 

ein Schöffenwahlausschuss aus der ggf. berichtigten Vorschlagsliste die für das Landgericht bzw. für die 
Amtsgerichte erforderliche Zahl von Schöffen.  

 
Diese Zahl ist so zu bemessen, dass voraussichtlich jeder Schöffe zu nicht mehr als 12 ordentlichen Sit-
zungstagen im Jahr herangezogen wird.  Neben den Hauptschöffen werden sogenannte Hilfsschöffen 
gewählt, die herangezogen werden, wenn ein Hauptschöffe aus der Schöffenliste gestrichen wird oder - 
etwa wegen Krankheit - an einer bestimmten Verhandlung nicht teilnehmen kann.  
 
 
Wer kann nicht Schöffe werden? 

 

 Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder das 

70. Lebensjahr vollendet haben oder bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden. 

 Personen, die wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafte von mehr als sechs Monaten 

verurteilt worden sind,   
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 Beschuldigte Person eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Tat, die den Verlust der Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter haben kann, sein.  

 Personen, die zurzeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen. 

 Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind. 

 Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 

 Personen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen 

 Ferner sollen u. a. Personen nicht berufen werden, die hauptamtlich in oder für die Justiz tätig sind 

(u.a. Richter, Rechtanwälte, Polizei-/Strafvollzugsbedienstete usw.). Auch Religionsdiener sollen nicht 

berufen werden.  

 
Sollten Sie Interesse an dem Ehrenamt des Schöffen bzw. Jugendschöffen haben, können Sie das Be-
werbungsformular in der hiesigen Amtsverwaltung anfordern oder direkt unter www.schoeffen-
wahl2023.de herunterladen. 
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Bahr, Telefon: 04346-91-204 oder  
E-Mail:  bahr@amtdw.de. 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 

 
 

 
 
 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 04.05.2023 
15.00 – 

18.00 

nur nach telefonischer 
Anmeldung unter  
91-200 

Lindau Jens Krabbenhöft Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0176 – 672 593 47 

Neudorf-Bornstein Christoph Arp 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  

info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 600 191 

Osdorf Helge Kohrt Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 41 31 32 

Schinkel 
Sabine Axmann-

Bruckmüller 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 93 93 56 

Tüttendorf Thomas Thee Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0151 – 193 290 81 

  

http://www.schoeffenwahl2023.de/
http://www.schoeffenwahl2023.de/
mailto:bahr@amtdw.de
mailto:info@tischlerei-arp.com
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Stellenausschreibungen 
 
 
 

In den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Gettorf sind zum 01.09.2023 

 

zwei Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) (m/w/d) 

zu besetzen. 

 

 

Auskünfte erteilt Frau Eibelshäuser (Einrichtungsleitung), Tel. 04346 600730. 

 

Gemeinde Gettorf 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Osdorf sucht 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Kindertageseinrichtung „Rappelkiste“ 

 

eine/n Sozialpädagogische/n Assistenten/in (m/w/d) 

oder Erzieher/in (m/w/d) 

befristet nach dem BEEG mit 34,5 Wochenstunden. 

 

Außerdem ist eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) (m/w/d) 

zum 01.09.2023 zu besetzen. 

 

Auskünfte erteilt Frau Petersen (Einrichtungsleitung), Tel. 0173 6354191. 

 

Gemeinde Osdorf 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Einzelheiten zu den Stellenausschreibungen finden Sie auf der Homepage des 

Amtes Dänischer Wohld unter (www.amtdw.de) 

 

„Aktuelles“, „Stellenangebote“ 

 
 
 

********** 
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Die Gemeinde Schinkel sucht ab 01.09.2023 auf Minijob-Basis eine/n 

 

 

Mitarbeiter*in für die  

Betreute Grundschule in Schinkel (m/w/d) 

 

 

Der Arbeitseinsatz erfolgt an drei Tagen in der Woche von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr.  

 

Im Bedarfsfall kann ein Einsatz an fünf Tagen möglich sein und auch ein Einsatz in der Nachmittagsbe-

treuung bis 15.00 Uhr.   

Keine Arbeitszeiten in den Schulferien. 

Die Vergütung beträgt 14 Euro/h. Die Übungsleiterpauschale kann in Anspruch genommen werden.  

Eine pädagogische Ausbildung wäre wünschenswert, jedoch nicht zwingend erforderlich.  

 

Sie arbeiten gerne im Team und haben Spaß daran, die Lebenswelt der Kinder zu entdecken und mitzu-

gestalten? 

 

Dann sind Sie bei uns genau richtig und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

 

Fragen zum Arbeitseinsatz beantwortet Ihnen von der Betreuten Grundschule Schinkel, Frau Ariane Hoff-

mann, Tel.: 04346/9261437 oder 0179/5325300. 

 

Fragen zum Arbeitsverhältnis richten Sie bitte an die Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Frau Schwauna, 

Tel.: 04346/91212. 

 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeinde Schinkel, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (Alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammenge-

fasst.  

 

Gemeinde Schinkel 

Die Bürgermeisterin  

 

 
 

********** 
 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Die Gemeinde Osdorf sucht ab sofort eine  

 

Unterstützungskraft  

für den gemeindlichen Bauhof (m/w/d) 

 

insbesondere für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten innerhalb der Gemeinde Osdorf.  

 

Es handelt sich um eine Beschäftigung auf Minijob-Basis. Der Arbeitseinsatz erfolgt bedarfsorientiert.  

 

Auskünfte zum Arbeitseinsatz erteilt Herr Steffen-Larsen vom Bauhof Osdorf, Tel.: 04346 / 601842. 

Auskünfte zum Arbeitsvertrag erteilt Frau Schwauna von der Amtsverwaltung Dänischer Wohld,  

Tel.: 04346 / 91212. 

 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbung  an die Gemeinde Osdorf (über 

das Amt Dänischer Wohld) Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf.  

Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (in eine pdf-Datei zusammengefasst). 

 

Gemeinde Osdorf  

Der Bürgermeister 

 

 

 

 
 

 

 

                                    Rette Leben – Spende Blut! 
 
Der nächste Termin zur Blutspende in Gettorf ist am 
 

Montag, 29.05.2023, 
zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr  
im Schulzentrum Gettorf / Isarnwohld-Schule 
Süderstraße 72 

 
Deutsches Rotes Kreuz – Ortsverein Gettorf 
 
 

  

 

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 2023 
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 2023 

 

 
Kurse und Veranstaltungen, die demnächst starten: 

Start Tag Beginn Ende 
Ter- 

mine 
Titel 

Kursleitun
g 

Ort 

05.05. Freitag 18:30 19:45 8 Kurs: Spanisch Lektüre und Konversation (A2) 
Veronica 
Argüello-
Johnen 

VHS T 

10.05. Mittwoch 10:00 11:30 5 
Kurs: Smartphone und Tablet für Einsteiger 
(Android) 

Wolfgang 
Findeisen 

VHS T 

12.05. Freitag 19:00 20:30 1 
Licht und Schatten - naturkundlicher 
Spaziergang rund um den Holtsee 

Julia 
Scherer 

* 

14.05.  Sonntag 12:00 17:00 1 
Rapsblütenfest – die Volkshochschule ist 
dabei! 

 
Gettwor

k 

15.05. Montag 18:30 21:30 1 Essen & Trinken: Afrikanische Küchen 
André 
Weidtkamp 

IWS 

27.05. Samstag 10:00 11:30 1 
Kirchturm-Aufstieg der Gettorfer Kirche St. 
Jürgen 

VHS * 

03.06. Samstag 14:00 16:15 1 Workshop: Ganzheitliche Augenschule 
Ute 
Schlichte 

VHS T 

10.06. Samstag 13:30 16:30 1 Pedelec und E-Bike-Sicherheitstraining 
Dietmar 
Benz 

IWS 

14.06. Mittwoch 10:00 11:30 5 
Kurs: Smartphone und Tablet für 
Fortgeschrittene (Android) 

Wolfgang 
Findeisen 

VHS T 

19.06. Montag 18:30 21:30 1 Essen & Trinken: Quiches 
André 
Weidtkamp 

IWS 

24.06. Samstag 10:00 11:30 1 
Kirchturm-Aufstieg der Gettorfer Kirche St. 
Jürgen 

VHS * 

10.07. Montag 17:30 18:30 1 Workshop: Wald und Yoga 
Claudia 
Rackow 

* 

 

Anmeldung, weitere Infos (Kursbeschreibungen, Gebühren, genaue Kursorte etc.): 

www.vhs-sh.net/vhs-gettorf 
Kursorte:  
IWS Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
KiTa Krippe „Am Sportplatz“ (Triangel) 
VHS T ehemaliges Sportlerheim des GSC, Gettorf Triangel 
* Bitte beachten Sie die detaillierten Ortsangaben im 
 Programm unter www.vhs-sh.net/vhs-gettorf 
 oder kontaktieren Sie bei Fragen die Geschäftsstelle! 
 
Geschäftszeiten: 

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 8.30 – 12.00 Uhr, Donnerstag 16.00 – 
19.00 Uhr 

Tel.: 04346 / 60 29 25 (bitte nutzen Sie auch den AB!)  

E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de  

http://www.vhs-sh.net/vhs-gettorf
mailto:vhs@gemeinde-gettorf.de
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Einladung zur Infoveranstaltung Stadtradeln in Gettorf 
am 4. Mai 2023 

 

Die Gemeinde Gettorf lädt alle interessierten BürgerInnen, Unternehmen sowie Vereine & Verbände der 
Gemeinde Gettorf zur Auftaktveranstaltung „Stadtradeln in Gettorf“ ein.  
 
Hintergrund ist, dass die Gemeinde Gettorf an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teilnimmt – und 
zwar in dem Zeitraum vom 12. Juni – 02. Juli 2023. Auf dieser Veranstaltung wollen wir Ihnen die Aktion 
vorstellen und aufzeigen, wie eine Teilnahme möglich ist. Mit dem Auftakt sind alle aufgerufen, 21 Tage 
lang möglichst viele Wege mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer zu sammeln – für ihr eigenes 
Team, für die Gemeinde Gettorf und mehr Klimaschutz und Radverkehrsförderung.  
 

Wann: Donnerstag, 04. Mai 2023 um 16 Uhr 

Wo:  Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ), Süderstraße 72, 24214 Gettorf. 

 
Ab sofort ist die Registrierung für Teams und Radelnde auf dem Portal www.stadtradeln.de/radlerbe-
reich möglich. 
 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der: 

 

Gemeinde Gettorf 

Ulrike Münzberg-Niemann (Koordinatorin) 

Email: muenzberg-niemann@gemeinde-gettorf.de  

Mobilnummer: 0171-2216823 

https://www.stadtradeln.de/gettorf. 

 

Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist nicht erforderlich. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme  
 

 
  

http://www.stadtradeln.de/radlerbereich
http://www.stadtradeln.de/radlerbereich


Nr. 12/2023                                                                                                                                              Seite 61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Seite 62                                                                            Nr. 12/2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nr. 12/2023                                                                                                                                              Seite 63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abfuhrverschiebung durch Himmelfahrt und Pfingsten 
 
Borgstedt, 25.04.2023   

 

 

Aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt kommt es in einigen Gebieten zu einer Verschiebung der 

Abfuhr. Die AWR bittet um Beachtung, dass alle Terminverschiebungen aufgrund von Feiertagen bereits 

in Ihrem Abfuhrkalender berücksichtigt sind.   

 

In den Orten, in denen planmäßig am Donnerstag, dem 18. Mai, Abfuhren stattfinden, werden sie am 

Freitag, dem 19. Mai nachgeholt. Dementsprechend werden die Abfuhren von Freitag, dem 19. Mai, auf 

Samstag, den 20. Mai verschoben. 

 

Auch die Pfingstfeiertage ziehen eine Abfuhrverschiebung nach sich. In den Orten, in denen planmäßig 

am Montag, dem 29. Mai Abfuhren stattfinden, werden sie am Dienstag, dem 30. Mai nachgeholt. Dem-

entsprechend werden die Abfuhren in dieser Woche alle einen Tag nach hinten verschoben. 

Ab Montag, den 5. Juni, finden alle Abfuhren wieder wie gewohnt statt. 

 

Bei Fragen rund um die Abfallentsorgung steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung! 

 

Mo. - Fr. von 7:30 – 17:00 Uhr 

Tel.: (04331) 345 - 123   

E-Mail: service@awr.de 

 

Alle Abfuhrtermine finden Sie auf www.awr.de. Oder Sie nutzen unsere kostenlose AWR-App und erhal-

ten immer aktuelle Informationen und Terminverschiebungen automatisch auf Ihr Handy (kostenloser 

Download in Ihrem Google Play oder App Store).  

 

 

Ansprechpartner für diese Terminverschiebung: 

Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103 

Mail: hoschmi@awr.de 

 
 
 
 
  

mailto:service@awr.de
http://www.awr.de/
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Wochenmarkt in Gettorf 

 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

 

 
 
 
 
 

Umsonstladen Schinkel  
 
Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 
 
Hauptstraße 49 
24214 Schinkel 

Telefon: 04346 6893 

Ansprechperson: Uwe von Ahlften 

E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 

Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 
Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 

Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 
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